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Beschlussvorlage 
 
Sitzung Gemeinderat am 23.07.2015  - öffentlich - 
 

 
 

 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe (Sonderumlage Zweckverband Unterer 
Leimbach) in Höhe von rund 182.000 EUR 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 181.976,74 EUR auf der Haushaltsstelle 
1.2210.713000 Umlage an den Zweckverband Unterer Leimbach wird genehmigt. 
 
Die Finanzierung erfolgt über die Nachtragssatzung 2015. 
 
 
 

Erläuterungen: 
 
Im Vermögenshaushalt 2015 des Zweckverbandes Unterer Leimbach sind erhebliche Mittel 
für die Planung und den Bau der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule eingestellt. 
 
Bereits im Schuljahr 2015/2016 werden mehrere Klassenstufen nach dem neuen 
pädagogischen Konzept beschult. Dadurch erhöht sich der Raumbedarf erheblich. 
 
Dieser wird bis zur Fertigstellung des zukünftigen Schulgebäudes der Gemeinschaftsschule 
mit Ersatzklassenräumen in Containerbauweise abgedeckt. 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Unterer Leimbach hat in ihrer Sitzung am 
17. Juni 2015 beschlossen, die notwendigen Container anzumieten. 
 
Für die dadurch anfallenden Mietkosten sind im Verwaltungshaushalt 2015 des 
Zweckverbandes Unterer Leimbach keine Haushaltsmittel eingeplant. Die Finanzierung 
erfolgt deshalb durch eine Sonderumlage in Höhe von 350.000 EUR, wovon rund 
182.000 EUR auf die Stadt Schwetzingen entfallen. Mit Schreiben vom 13. Juli 2015 hat der 
Zweckverband Unterer Leimbach die Zahlung angefordert. 
 
Aufgrund ihrer Höhe bedarf diese überplanmäßige Ausgabe der Zustimmung des 
Gemeinderates. 
 
Die Finanzierung erfolgt über die Nachtragssatzung 2015. Sofern nicht genügend 
Mehreinnahmen oder Wenigerausgaben dafür zur Verfügung stehen, erfolgt die 
Finanzierung über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. 
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